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Tarifordnung 

1 Gesamttarife (Tagessätze) 

Die Tarife und Ermässigungen basieren auf der Tarifregelung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI), Stand 2023. 

2 Tarife stationäres Wohnen 

Die Kostenbeteiligung für den Aufenthalt setzt sich zusammen aus der Kostenbeteiligung für die Betreuung und für individuell beanspruchte Leistungen. 
Der Aufenthalt in der ArWo Frutigland ist mit IV-Rente, Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung (HE) kostenneutral für die Bewohnenden. 
Die ArWo Frutigland reicht die Anmeldung für Hilflosenentschädigung (HE) direkt bei der IV-Stelle Bern ein. 

 
Tarif in CHF / Kalendertag 

 

Wohnen   

Kostenbeteiligung IV-Rentner/-innen mit Einkommen / Vermögen (Selbstzahlertarif) Individuelle Berechnung  

Kostenbeteiligung IV-Rentner/-innen mit geringem Einkommen / Vermögen und Ergänzungsleistungen 135.00  

Kostenbeteiligung Bewohnende ohne IV-Rente, in IV-Abklärung kostendeckend finanziert durch Sozialdienst 

Kostenbeteiligung Bewohnende ohne IV-Rente, schulentlassen, jünger als 18 Jahre 30.00  

Kostenbeteiligung Bewohnende, die ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht offenlegen wollen 
Nettobetriebskosten der  

entsprechenden Pflegestufe 
 

Probewohnen (max. 30 Tage)   

Probewohnen (ohne anschliessenden Eintritt) 15.00 plus allfällige HE 

Ferienangebot ArWo Frutigland   

Ferienangebot durch die ArWo Frutigland durchgeführt Wohntarif 
allfällige Zusatzkosten in Aus-
schreibung ersichtlich 

Kurzaufenthalt in einer Wohngruppe als Ferien- oder Entlastungsaufenthalt   

Für Personen, welche bei ihren Eltern / Angehörigen leben (max. 8 Wochen à 7 Tage / Jahr)   

Tagespauschale 115.00  

Für Personen, welche in einer anderen Institution leben   

Tagespauschale Tarif der anderen Institution  
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3 Tarife für extern Wohnende 

 
Tarif in CHF 

 

Probearbeiten   

Probearbeiten Tagesstruktur / Werkstätten / Hausdienst 6.00 bis 12.00 je nach Menüwahl 

Externe Mitarbeitende Kreativatelier   

IV-Rentner/-innen, 5 oder mehr Stunden anwesend 45.00  

IV-Rentner/-innen, weniger als 5 Stunden anwesend kostenlos  

Mitarbeitende ohne IV-Rente, schulentlassen, jünger als 18 Jahre  
5 oder mehr Stunden anwesend 

9.50  

Mitarbeitende ohne IV-Rente, in IV-Abklärung kostendeckend finanziert durch Sozialdienst 

Externe Mitarbeitende Arbeiten (Werkstatt oder Hausdienst)   

Mittagessen inkl. Getränke  6.00 bis 12.00 je nach Menüwahl 

Ferienangebot ArWo Frutigland   

Kostenbeteiligung für bei ihren Angehörigen lebende betreute Mitarbeitende 155.00 
finanziert über direkt an die IV-
Rentner/-in ausgerichtete EL 

Kostenbeteiligung für in einer anderen Institution wohnhaften betreute Mitarbeitende Tarif der anderen Institution  

Kostenbeteiligung für selbstständig lebende betreute Mitarbeitende Nach Absprache  

Arbeitsweg   

Arbeitsweg (zur Tagesstruktur oder Arbeit) auf eigene Kosten  
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4 Tarife während Abwesenheiten 

Leistungsbeziehende Personen, welchen der Selbstzahlertarif verrechnet wird, bezahlen bei Abwesenheit keinen Tarif und keine Reservationstaxe. 
Bei Spitalaufenthalten oder Krankheit mit Pflege zu Hause wird ihnen der volle Tarif berechnet. 
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Tarif in CHF 

 

X  
Abwesenheitstage am Wochenende oder bei Ferien, ausserhalb einer Institution  
(Guthaben 75 Tage pro Jahr) 
→ Abwesenheiten sind der ArWo Frutigland 3 Monate im Voraus zu melden 

65.00 
bei ganztägiger (24 Std.) und 
geplanter Abwesenheit 

X  Übrige Abwesenheitstage (ab 76. Tag) 120.00  Rückerstattung allfälliger HE  

X  An- / Abreisetag Wochenende oder Ferien Ermässigung 5.00 bis 15.00  je nach Ab- / Rückreisezeit 

X  An- / Abreisetag Wochenende oder Ferien für schulentlassene, jünger als 18 Jahre 22.00  

X  
Ferien, Auszeit, Aufenthalt durch eine Institution mit Leistungsvereinbarung mit dem Kanton 
Bern durchgeführt (z. B. WoBe) 

Keine Verrechnung durch die ArWo Frutigland. 
Die Ferieninstitution verrechnet ihren Tarif. 

X  
Ferien, Auszeit, durch eine Institution ohne Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Bern durch-
geführt (z. B. Insieme)  

Individuell  

X  Spitalaufenthalt oder Pflege zu Hause 1. – 180. Tag 120.00 Rückerstattung allfälliger HE 

X  Spitalaufenthalt oder Pflege zu Hause ab dem 181. Tag, Platz wird neu besetzt keine Verrechnung  

X  Sämtliche Abwesenheiten, welche kurzfristig gemeldet werden (weniger als 3 Monate)  120.00 Rückerstattung allfälliger HE 

 X Krankheits- und unfallbedingte Abwesenheit mit Arztzeugnis ab 5. Tag keine Verrechnung  

 X Krankheits- und unfallbedingte Abwesenheit ohne Arztzeugnis 30.00  

 X Ferien ab 26 Tagen pro Jahr (je nach Alter) 30.00  

5 Todesfall 

Stirbt eine bewohnende Person, endet der Pensionsvertrag am Todestag. Nach dem Todestag wird für weitere sieben Tage der Tarif abzüglich Hilflo-
senentschädigung und CHF 15.00 für Nahrung in Rechnung gestellt.  
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6 Zusätzliche Kosten 

Folgende weder in der Grundleistung noch in der individuellen Betreuungsleistung abgebildeten zusätzlichen Leistungen, durch die ArWo Frutigland 
erbracht, werden separat zur Kostenbeteiligung in Rechnung gestellt. Nicht bezogene Angebote oder Leistungen Angehöriger und Dritter führen zu 
keinen Ermässigungen der Kostenbeteiligung. 
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Tarif in CHF 

 

X  Vorschuss für persönliche Auslagen Gemäss Auftrag  

X  Weg zur Arbeit für interne betreute Mitarbeitende Idealerweise selbstständig. Ansonsten inklusive. 

X X Individuelle Transporte (z. B. Zahnarzt, Arzt, Therapie, Coiffeur) 0.80 pro Kilometer 

X  Persönliche Auslagen (z. B. MiGeL-Produkte) nach Aufwand  

  Schneiderleistungen   

X  Kleine Flickarbeiten (z. B. Knopf annähen), Namenskennzeichnung bei neuen Wäschestücken 20.00 
zweimal jährlich (Juni / Dezem-
ber) pauschal, exkl. MwSt. 

X  Anpassung und Material (z. B. Hose kürzen, Reissverschluss einnähen) 50.00 pro Stunde (nach Aufwand) 

  Weitere Leistungen   

X  
Aufstellen / Reparatur individueller, persönlicher Möbel oder Installation persönlicher Geräte  
(z. B. TV, iPad) 

50.00 pro Stunde (nach Aufwand) 

X  Reinigung des Zimmers bei Austritt 300.00 einmalige Pauschale 

X  
Austrittsleistungen im Fall von Zimmerräumung und Eigentumsentsorgung, Instandsetzung des 
Zimmers 

450.00 einmalige Pauschale 

X X Kopie von Dokumenten (Aufwand für Schwärzen, Drucken) 50.00 pro Stunde (nach Aufwand) 

X  Persönliche Abonnemente wie z. B. Telefon / Zeitschriftenabonnemente  
Direkte Bezahlung via Vertre-
tung 

 

 


